
Von: Regin;1 JUStuS (mail!Q:Ju~t"s@bd,w.d .. , 
Gesendet : Montag. 5. Oktobl!r 20 15 11:59 
Ce: H,lrald Ols.chok <Olschok@bdsw.de> 
Betreff: Entwurf des Gesetzes über den Br .. ndscbuU, die Hi Iieleisi uns und den K<ltilst.ophens.c hutz {BHKG·E) 

Sehr geehrte M itslieder de-.; Au~s.chusse, lii r KommUllillpolitik und de~ rnfH'nau=husses Im l andtag NRW, 

der BOSW Dedankt sich f ür die Möglichkeit der Teilnahme an der Anhörung ,um o. 8. Gese t/entwurf am Freitag, den 
21. Augu, t 2015 im l andtag NRW. 

Unsere Vertreter haben in der Anhörung deutli, l, gemacht. wafllm w ir die im o. g. Entwurf enthaltene E rford~rn i s 

der Betriebszugehörigkeit ~on Betriebs- b,w . Werkfeoorwchrcn 

a) fur ~rfassuO!swid rig halten und 

b) auch für nicht sachgerecht, um den zU Recht hohen Qualitätsanspr",h an Ik>tnebs und Werkfeuerwellfen zU 
erfüllen. 

Wir UDel5enden Ihnen deshalb im Nilchglrng zur Anhörung unSer St eJI .. nE .... h~ . Slehe",n, du ~Iit~ t der 
Betriebs· uncl Werkfeuerwehren in NRW oh~ .. nlulisslge n Eingriff in en Berufsfreiheit (Art. 12 GG) mit der Bille, 
unsere Argumen te im GesetzgebungsprOl ess entsprechend zu berück,ichtigen. 

Vielen Dankl 

Für Rückfrasen stehen wir jederzeit gerne zur Verliigung. 

Mit freundliChen Grtiß.en 

Or. Ha •• ld Ols.chok 
• Hauptge~ch:ift sfuhrer· 

Tel. +49 6172 948057 
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Von: Rq:lna JUSIUS (m~;I!Q:JU$I US@bdsw .d .. 1 
Gesendet: Montag, 5. Oktobf'r 2015 11:59 
Ce: Hilrald Olschok <Olschok@b<!s-...... d{'> 

LANDTAG 
NOFIDRHEIN·WESTFALEN 

WAHLPERIODE 

Bet~ff: Entwurf desGeselles über den Brandschull, die Hi lfeleistung und den K;lt~st.ophenscbul lIBHKG · E) 

Seh. geehrte Mitglieder des Aus..:hu .. es /Ur Kommunalpolit ik lind de$lrmenausschusses Im Landtag NRW, 

der BOSW tJedankt sich tur di .. Miigliohkcit der Teilnahme an d .. r Anhörung ,um o. B. Gesellentwurf 3m Freitag.. d~n 
21. August 2015 Im Landtag NRW. 

Unsere Vertreter haben In der Anhörung d~ut l icll gemaCht, warum w ir die im 0, 8. Entwurf enth31tene ErfordNnis 
der BetrIebszugehörigkeit ~on Betriebs- btw. Werkfeuerwehren 

11 ) fur verfusungswidrig halten und 

b) ~uch für nicht sachgerecht, um den tu Rechl hohen QualilätXlnsprlKh iln Betriebs und Werkf .. uerwellfen zu 
erfüllen. 

Wir übf'l5enden Ihnen deshalb im Nilchg~ng zur Anhorung unser Stellungnahme . Slcherung der Qwollt~t der 
Betriebs- uM We.kfl'Vt!rwehren in NRW ohne uMulinlg" n ~in,.jff In en Berufsfreihe l! fArt. 12 GG) mit der Bill .. , 
unsere AlBum"nle im Geset'gebungsproless entsprechend Zu berücksichtigen. 

Vielen Dankl 

Für Rückfrasen stehen wir jederzeit gerne wr Verfügung, 

Mit freundlichen GrtJß.en 

Dr. H~r~ld Discho • 
• HauplgeKMftsfiihrer· 
Tel. +49 6172 948057 
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BOSW 
Sic herung der Qua lität der Betriebs - und Werkfeuerweh ren in 

Nordrheln· Westfal en ohne unzulässi gen Eingriff 
In d ie Berufsfreihe it (Art. 12 GG) 

Stell ung nahme 
des BDSW BUNDESVERBANDES DER SI CHERHEITSWIRTSCHAFT 
zum Entw urf de s Gesetzes übe r den Brandschutz, die Hilfele istung 

und den Kata strophenschutz (BHKG). Drucksache 1618293 

DEir bisherige Entwurf des Gosetzes Ober den Brandschutz, die Hi lf eleis tl,mg und den 
Katastrophenschutz (nachstehend kurz: BHKG-E) sieht in seinen §§ 15 und 16 als zwin
gende Voraussetzung für den Einsatz in einer Betriebs- bnv. einer Werkfeuerwehr die 
Be!rlebszugehörigkeit dllr Feuerwehreinsa tzkra ft vor. D iese A nforderung wurde u.a. Im 
Rahmen der SOl:hverständlgenanhörUr'lg im Ir'Ir'Ier'l- ur'ld Kommu r'l alausschuss am 
21.08.20 15 ausfOhrl ich d isku tiert. 

Der 8DSW möchte mit seiner Ste llungnahme verdeutlichen, aus welchen Gründen wir 
das im BHKG-E enthaltene erfor de rn is der Betrlebs~ugehö r lgke it von Betriebs- b~w . 

Werkfouerwehrolnsatzkräfton 

A) 

A) für verfassungswidrig Mlten 

8) ra r unnötig halten, um den zu Rech t hohen Qualilätsanspruch!lr'l Betriebs- und 
Werkfeuerwehrc:n zu erfüll en . 

Verfa li§ ungswlc!r igkell df r zwingend," Voraussptzunq der Betriebszugehör iqkell 

1) Des Erfordernis der Betriebszugehörigkoit von Feucrwehreinsatzkräften In ei r'l er Be
triebs- bzw. Werkfeuerwehr stellt einen sc hwerwiegenden Ei ngr iff In d ie durch 
Art . 12 GG gewährlei s tete Beru fs'relheit der auf Feuerwehrdienstlelslungen 
spe~i a l is l e rlen Dienstlels l ungs unlernehmen dar. 

Diese f achur'ltemehmer'l Sind als Anbleter von Betr iebs- und WerKleuerwehr leistun
gen in Nordrhein-Westfalen vollständig ausgeschlossen. Das Erfordernis der Be
triebszugehOrigkei t stelU fOr d iese Unternehmen eine ihrem Einfluss ent~ogene, ob
Jektive Grenze fUr die Möglichkei t der Leistungserbr ingung und damit Ihrer Berufs
wahl dar. 

Bei einer derartigeIl objek tiven Berufswahlregelung halldelt es sich gemäß der 
·Oreistufenlehre" des Bundesverfassungsgerichtes um die mit der hOchsten Ein-
9ri ffsin tensi l :!t eir'l hergehende Verletzung der Berufsfreiheit (3. Stufe). 

2) Das Erfordernis der Beulebszugehörlgke it von Feuerwehrelnsatzkrilften stelU dar
über hinaus u.a. einen schwe rwiegenden Eingriff in d ie Berufsfrei hei t derjen i
gen Arbel lnehmer dar, d ie a ts Elnsalzkra fl ln einer Betrlebs- ' Werk leuerwehr 
bel einem auf Feuerweh rdiensllelstungen spe~ ia t is le rten Fachunl ernehmen 
beschäftigl s lnd. 

Diesen Menschen ist es beispielsweiso bei einer Veränderung ihres WOhnsitzes 
nach Nordrheln-Westfalen gänzlich verwehrt, Ihren bisherigen Beruf weiler auszu
üben. 

, 



BOSW 
Sie sind nach 991. violen Jahren als Werkfcuerwehreinsalzkraft in einem anderen 
BUrldesland gezwungen, den bei dem auf FOl,lorwchrdienstlois lungen spezial isier
ten Untemehmon erworbenen sozialen Besitzstand vollstäl"ldlg aufzugeben, dies 
selbs t dann, wenn sie sich - mit ungewissem Ausgang - unmittelbar bei dom die 
Feuerwehr benötigenden Induslrlcun lernehmen in Nordrheln-Westfalen bewerben. 

Auch In Bezug auf Arbeitnehmer, die a ls EInsalzkraft in einer Bel riebs- I Werkfeu
erwehr bei einem auf Feucrwchrdienstlcislungcn spezialisierten Unternehmen be
SChäft igt sind. ste llt das Erfordernis der Betriebszugehörigkeit somit eine objektive 
6erl.lfswahlregclung dar. 

3) Auch die Industrlounlernehmen, d ie e in e Betriebs· oder Werkfeuerwehr vorhal · 
ten, sind U.a. In ihrer Berufsfreiheil (Ar!. 12 GG) betroffen. Sie sind durCh d ie Vo· 
raussetwng der Betriebszugehörigkeit daran gehindert. (iber ihre Betriebsorganisa 
tTon - hier über die Auslagerung von Unternehmensaktivitälen in Form des Betrei
bens der Betriebs· oder Werkfeuerwehr - eigenverantwortlich zu bestimmen. 

In Bezug auf diese Industrieunternehmen vollz ieht sich der Eingriff nlchl (wie hin· 
sicht lich der auf FeuerwehrdiensUeistungen spezia lis ierten Dienslleis lungsunler
nehmen und der betriebsfremden Feuerwehrelnsatzkrälte) auf der höchsten Stufe: 
es handelt sich hier um einen Eingriff in d ie Berufsausübungsfreiheit. 

Dieser kann jedoch nicht mit einem Hinweis auf das Verursacherprinzip gerechtfer· 
t igt werden. Das Unternehmen als Verursachet besonderer Gefahren kann selbst
vers tändlich aufgrund des BHKG (und zuvor des FSHG) verpflichtet werden. eine 
Werk feuerwehr zu unterhalten. Es ist n ichl ersichtlich. aus welchem Grund es dem 
Unlernt!hmen verwehrl sein sollle. diese Verpflichtung durch Einsatz eines Dritten 
zu erfüllen. Die Kostentragungspflicht hinsichtliCh des BrandSChutzes Irlffl In jedem 
Falle das tndustrleunlernehmen als Verursacher: der Träger des öffentlichen Brand
schulzes ist - ungeat:;htel des latsächl ichen Leistungserbringers - von den Kosten 
entlaslet. 

Auch der Blick auf andere von Industrieunternehmen verurSilchte Gefahren und die 
zulässigen Wege zu deren Beseitigung macht die Absurd ität des Hinweises auf das 
VerursacherprinZIp deutlich. Niemand würde etwa auf den Gedanken kommen. es 
dem verursachenden Industr ieunternehmen gesetzlich zu untersagen, beispiels
weise mit der Beseit igung kontamlnierter PrOduktionsabfälle e",terne Spezlatunter
nehmon z:u beauftragen. 

4) Die unter 1) und 2) dargestell ten Eingriffe In Grundrechte f inden kei ne den 
Anforderurlgen dos Art. 12 GG genüg ende verfa ssurl9SrechUlche Rechtfert i 
gung und sind daher verfassungswidrig. 

Die Festschreibung des Erfordernisses der Betriebszugehörigkeit ist jedenfalls nicht 
erforderlich. um die Effektivität der Gefahrenabwehr in Bezug auf Betriebs- und 
Werllfeuerwehren zu gewährleisten. 

, 



BDSW 
. j 
Erfüllung des hohen Qualfläl unspruches an Betr iebs- lind Werkfeuerwehren 
o hne Bezugnahme auf die Belriebszugeh örigkeit gesi che rt 

Durch die Vorschrifton des BHKG-E selbst 151- Jenseits des AnknOpfungspunktes der 
Betriebszugehörigkei t - gesichert, dass der zu Recht bestehendo hohe Quallllltsan· 
spruch an Betriebs_ und Werkfeuerwehren erfOlU wird, damil die Sicherheit der Be
triebe, aber auch die der Bevölkerung uneingeschränkt gewahrleistet werden kann_ 

Selbstverständlich haben die Mitarbeiter der DIenstleistungsunternehmen die für die 
jeweilige Werkfeuerwehr geforderte fachliche QUlI lifikation, die bei hauptamlilchen 
Kräften öffenll ich-reChtlich geprüft worden ist. Zutreffend fordern die §§ 15 und 
16 BHKG·E neben der orforderlichen fachlichen Qualifikal ion Insbesondere Kenntnisse 
fiber die Orl lichke il , d ie Produkl ions· und Betriebsabläufe, die betrieblichen Gefahren 
und Schutzmaßnahmen und die besonderen Einsatzmillel. 

Damit sind im BHKG·E bereits die tatsächlich entSCheidenden Erfordernisse geregelt. 
FOr die Gewinnung dieser Kennlnisse ist nicht das arbeitsrechtliche VerhAllnis ent· 
scheidend, sondern die ordnungsgemäße E inweisung in die Aufgabe und die entspre
chende Aus· und Fortbildung . 

Ggf. kann e ine Werkfeucrwehr~e rordnu ng w eilere, präzise Regelungen zur Überprü' 
fung der l eistungsfähigke it der Werkfeuerwehren treffen . Dass eine derartige regelmä· 
ßigo KontrOlle erfolgen sollte. stehl außer Frage. Diese ist jedoch zur Sicherung der 
Gefahrenabwehr selbs t ~ers tä ndl ich unabhängig da~on gebolen, ob die Feuorwehrein
satzkräfto betriebszugehörig sind Oder nich!. InSbesondere kann die Betriebszugehö' 
rigkelt keinerlei Garantie dafilr bieten. dass die er forder lichen Kenntnisse ~orhanden 
sind. so dass dieses Erfordernis nicht zu einer Entlastung der Wr die OberprOfung zu· 
ständigen Behörden 10hren kann. 

Ke in Argument gegen e inen Verzieh! auf das Erfordernis der Bel riebszugehörlgkeil isl 
des Weiteren die Annehme, hierdurCh werde der Weg für eine Prival isierung des öf· 
fentl ichen Brandschutzes geebnet. 

In lasl allen BundeSländern können die Leistungen der Belrlebs· und/oder Werkfeuer· 
wehr durch geeignete. betriebsfremde Dritte erbraCh! werden. Auf Feuerwehrdlenslleis· 
tungen spezialisierle Fachunternehmen bet reiben in diesen LAndern leitwetse seil mehr 
als 20 Jahren erfolgreich WerkfeuerwClhren. dies auch an Standorten der Großchemie 
in Ballungsräumen. In kCl inem ein2;igon d ieser BundClsländer ist de r öflenUiche Brand· 
schutz per Gesetz auf Dienstleistungsuntcrnehmen übertragen worden, wenn ClS auch 
im Rahmen von Großschadenserelgntssen au f ötfentlichen VC/kehrsflächen durchaus 
auch zu Anforderungen der sowohl hlnsich11ich SpezialausrOstung als auch hinsichllieh 
Know·how häuf ig wesentlich ere ignisspezif ischer ausgestallcten Dienslieistungs·Werk· 
feuerwohren kommt. 

Eine Übertragung des öffentl ichen Brandschutzes auf Privatun!ernehmen is t im BHKG· 
E in ke iner Form enlhalten oder angelegt, so dass dlCl Entscheidung Ober die Formul ie· 
rung des Geselzenlwurfes sich Insoweit auf den ö ffenttichen Brandschutz Oberhaupt 
nicht erstrClckt. 

Angesich ts der ~or 8te henden Argumente ist es geboten, das sachfremde Erfordernis 
der Belriebszugehörigkeit aus den §§ 15. 15 BHKG·E - wie 1m ursprOnglichen Referen· 
tenentwl.lrl vom 14.11 .201 4 vorgesehen - w iedClr zu entfernen. 



BDSW 
Gerne stehen wir tur Fragen Oder zur verl ie fenden Erörterung der verfassungsrechtll
ehen Problematik zur VerfGgung. 

Bad Homburg, den 5_ Oktober 20 15 

Gez. Dr. Hora ld Olschok 
HauplgeschäftsfOhrer 

• 


